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(Nicht-)Bewertbarkeit von Leistungen – KSBK (Vollzeit) 

Wann ist die Leistung von SuS1 (nicht) bewertbar? 

 
 

unentschuldigtes Fehlen: 
 

 
 

entschuldigtes Fehlen: 
 

• Fehlen SuS unentschuldigt bei Klausuren: Note ungenü-

gend 

• Fehlen SuS unentschuldigt in Unterrichtsstunden (SL): für 

diese Stunden Note ungenügend 

• Steht zu befürchten, dass SuS aufgrund dieser unent-

schuldigt nicht erbrachten sonstigen Leistungen ein Defi-

zit entsteht, bietet die Fachlehrkraft eine Feststellungs-

prüfung (s.u.) an.  

• Fehlen SuS entschuldigt mehr als 70%, kann die Leis-

tung auf dem Zeugnis mit „nicht bewertbar“ attestiert 

werden. 

 

Fazit: 

Unentschuldigte Fehlstunden sind mit der Note ungenü-

gend und nicht als „nicht bewertbar“ zu beurteilen. Bei 

solchen Fällen bitte Rücksprache mit der Leitung halten. 

Fazit: 

Entschuldigte Fehlstunden sind „nicht bewertbar“. Bei 

Fällen ab 70% Abwesenheit bitte Rücksprache mit der 

Leitung halten. 

 

 (Nachschreib-)Klausuren: 

• Wird eine Klausur versäumt und ist ordnungsgemäß entschuldigt, wird ein Nachschreibtermin angeboten. Wird auch 
dieser entschuldigt nicht wahrgenommen, ist eine Feststellungsprüfung als Ersatz möglich.  

 

Fazit: 

Wenn Klausur, Nachschreibklausur und Feststellungsprüfung entschuldigt nicht wahrgenommen werden können, wird 
für die gefehlte Klausur/ Feststellungsprüfung „nicht bewertbar“ eingetragen und die Note aus den verbliebenen Teilno-
ten gebildet. 
 

 
Infos zur Feststellungsprüfung: 

• Eine Feststellungsprüfung unterliegt keinen bestimmten Verfahrensregelungen und kann auch von der Fachlehrkraft 

durchgeführt werden.  

o Eine Feststellungsprüfung ist rechtmäßig, wenn sie eine unsichere oder unvollständige Beurteilungsgrundlage er-

gänzt. 

o Liegen keine oder keine ausreichend beurteilbaren Leistungen im Bereich der sonstigen Mitarbeit vor (mehr als 70% 

entschuldigtes Fehlen), ist eine Feststellungsprüfung kein rechtmäßiger Ersatz für die Beurteilung. 

 
Grundsätze: 

• Fehlzeiten ergeben sich aus den Eintragungen im digitalen Klassenbuch.  

• Für die Bewertbarkeit von Leistungen muss eine Tatsachengrundlage zugrunde liegen. Diese Tatsachengrundlage ist 

nicht gegeben, wenn SuS mehr als 70% der Unterrichtszeit entschuldigt versäumen. 

 

 
1 Schülerinnen und Schüler 


